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noch in verschiarftem Masse, insbesondere dort, wo
die Zahl der Berufsarbeiter gering ist und wo das
weibliche FElement iiberwiegt wie in der Textil-
industrie.

Der Zentralverband schweizerischer Arbeit-
geberorganisationen, der ebenfalls nach Argumen-
ten sucht, um seine Vertragsfeindlichkeit zu ver-
decken, spricht den Gewerkschaften den ehrlichen
Willen ab, vereinbarte Vertrdge zu halten. Tarif-
vertragsbriiche seien an der Tagesordnung. Ein
Beweis fiir diese Behauptung wird nicht erbracht.

Miissen wir feststellen, dass die tarifliche Rege-
lung der Arbeitsbedingungen und ein wirkliches
Mitspracherecht im Betrieb, insbesondere in der
Grossindustrie, im Gegensatz zu andern Industrie-
landern, wie Deutschland, Oesterreich, England und
den skandinavischen Lindern, noch hart umstritten
ist, so ist es um so notwendiger, die ganze Kraft
fiir die Forderung und fir die Festigung der ge-
werkschaftlichen Organisation einzusetzen, denn
nur iiber den Tarifvertrag, im O. R. Gesamtarbeits-
vertrag genannt, geht der Weg zur Wirtschafts-
demokratie.

Wenn wir hier ausschliesslich von den Arbeitern
in der Privatwirtschaft gesprochen haben, so soll
damit nicht gesagt sein, dass die Arbeiter und An-
gestellten in den offentlichen Betrieben an der Lo-
sung dieses Problems nicht ebenfalls interessiert
sind. Fiir sie liegen die Verhiltnisse aber wesent-
lich anders. Im Bund und in den grossern Kantons-
oder Gemeindebetrieben sind die Anstellungsbedin-
gungen des Personals durch Besoldungsordnungen
geregelt, die insbesondere dort, wo der Einfluss der
Arbeiter stark ist, anstidndige Arbeitsbedingungen
gewdhrleisten. In vielen kleineren Gemeinden aller-
dings und in einigen gemischt wirtschaftlichen Be-
trieben spuckt der ,,Herr im Hause® ebenfalls noch
bedenklich, so dass die Frage des Gesamtarbeits-
vertrages auch hier seine Bedeutung hat und in Ver-
bindung mit dem Mitspracherecht als wichtige Pro-
grammirage im Vordergrund steht.

Eine Erorterung des Inhalts des Gesamtarbeits-
vertrages muss hier unterbleiben, da sie den Rah-
men dieses Kommentars iiberschreiten wiirde. Sie
scheint uns aber auch gar nicht notig, da die Vor-
schldage im Programm durchaus der Praxis ent-
nommen sind.

<z

Artikel 41 und Ueberzeitarbeit im
Eidgendssischen Fabrikgesetz.

Die nachfolgende Eingabe wurde an das ZEidg.
Volkswirtschaftsdepartement gerichtet. Sie wurde in
der letzten Sitzung der Fabrikkommission hehandelt
und fithrte zu einer ausgedehnten Diskussion. D. R.

Die Verletzung der gesetzlichen Bestimmungen tiber die
Arbeitszeil im eidgenossischen Fabrikgesetz.

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund  hat  dem
Eidg. Volkswirtschaftsdepartement die mnachstchend
vollinhaltlich publizierte Eingabe zugestellt. Die ange-
sehlossenen Organisationen werden in dieser Eingabe
das Ergebnis ihrer fortgesetzten Beschwerden iiber die
von «den massgebenden Behorden ungerechtfertigter-
weise erteilten Bewilligungen zur Verlingerung der
Arbeitszeit erkennen:

Bern, den 16. April 1926.

An das Eidg. Volkswirtschaftsdepartement, Bern.

Herr Bundesrat!

In den letzten Jahren sind wir zu verschicdenen
Malen, sowohl schriftlich als auch miindlich, bei Threm
Departement vorstellig geworden und haben die Inne-
haltung der Bestimmungen von Art. 41 des Fabrikge-
setzes verlangt. Insbesondere haben wir verlangt, dass
die Bewilligungen von verlingerter Arbeitszeit erst
nach vorhergehender ernsthafter Priifung und nur in
absolut gerechtfertigten TFiillen erteilt werden. Wir ha-
ben dabei nur die zahlreichen Klagen der uns ange-
schlossenen Organisationen iiber die ohne zurcichenden
Grund, ohne Befragung der Arbeiter und in vielen Fil-
len selbst entgegen dem Antrag der Gemeindebehorde
erteilten Bewilligungen wiederholt. Diese Missstinde
haben aber fortgedauert. Es wurden an Betriebe Be-
willigungen zur Verlingerung der Arbeitszeit erteilt,
deren Arbeiter zum Teil seit Monaten arbeitslos waren
und die auch wihrend der von der Bewilligung betrof-
fenen Zeitperiode erwerbslos blieben. Wir brauchen
nicht zu unterstreichen, in welchem Masse gewisse Be-
schliisse der Abteilung fir Industrie und Gewerbe die
arbeitsuchenden Arbeiter erstaunten. Die auf die Re-
spektierung des Gesetzes und das Wohlergehen der Ein-
wohnerschaft bedachten Gemeindebhorden waren von
diesem Vorgehen ebenso erstaunt. Die Folgen davon
sind auch fiir die Arbeitslosenkassen keineswegs vor-
teilhaft, deren Finanzen werden {iiber Gebithr in An-
spruch genommen. Diese Erwigungen geben uns ‘An-
lass, erneut bei Threm Departement vorstellig zu wer-
den, um eine weniger weitherzige, d. h. misshriuchliche
Anwendung des Gesetzes zu erwirken.

Was wir in bezug auf die Gesuche um Bewilligung
verlingerter Arbeitszeit einzelner Firmen gesagt haben,
t1ifft auch zu fiir die Kollektivgesuche, wenn auch
weniger auffallend.

Der Bundesrat hat in seinem Bericht vom 29. April
1919 an die Bundesversammlung besonders die Griinde
internationaler Konkurrenz geltend gemacht, die die
Anwendung der im Art. 41, Ziff. a, vorgesechenen Aus-
nahmebestimmungen notwendig machen konnen: «Fiir
unsern Vorschlagy, dusserte sich der Bundesrat damals,
«ist die Erwigung massgebend, dass zwar die Bestim-
mung von lit. a vielleicht gar nicht zur Anwendung
gelangt, dass aber, wenn die Verhiltnisse, namentlich
mit Bezug auf die auslindische Konkurrenz, die An-
wendung doch erfordern sollten, das Mittel nicht durch
ein Plus von nur zwel Stunden wochentlich sozusagen
unwirksam gemacht werden darf. Im ibrigen konnen
die Ausnahmen nicht cinzeln im Gesetz festgelegt wer-
den, ebenso nicht deren Dauer. Die herrschende Unbe-
stindigkeit und TUnsicherheit der Produktionsverhilt-
nisse bringt es mit sich, dass die Moglichkeit bestehen
muss, ihnen solche Festsetzungen leicht anzupassen.»

Die vorherrschende Idee ist die internationale Kon-

kurrenz. Hinsichtlich der tibrigen Griinde, die zugun-
sten der Ausnahmebestimmungen angefiihrt werden,

spielt die Botschaft auf jene Fabriken an, fiir die einc
unvermittelte Herabsetzung der Arbeitsdauer um wo-
chentlich 11 Stunden eine Schidigung bedeutet hitte.
Fiir diese Fabriken war eine Uebergangszeit vorgesehen,
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wie sie im Art. 41, lit b, zum Ausdruck gclangte. Diese
Uehergangsperiode sollte sehr kurz sein und sollte ge-
miass Antrag einc Zeitspanne von scchs Monaten nach
Tukraftsetzung des Gesetzes umfassen. Von seiten der
Unternehmer war cine Ausdehnung auf cin Jahr ge-
wiinscht worden. «Wir beantragen Einsetzung der kiir-
zern Frist», erkliirte der Bundesrat, «weil sie uns den
Verhéltnissen zu entsprechen scheint. Ausserdem kann
nach deren Ablauf lit. ¢ fliv zwingende Bediirfnisse zur
Anwendung kommen.»

Das eidg. Fabrikgesetz trat am 1. Januar 1920 in
Kraft. Seit dieser Zeit haben gewisse Industrien Jahr
fiir Jahr Gesuche um Bewilligung von Arbeitszeitver-
lingerung gestellt und sie sind ihnen auch stets ge-
wihrt worden. Sie unternehmen nicht die geringsten
Schritte, um sich den Verhédltnissen anzupassen. Es
wire an der Zeit, ihnen verstdndlich zu machen, dass
sie die notwendigen Massnahmen, wenn notig eine Er-
gianzung ihrer technischen Einrichtungen, zu treffen
haben, damit dic 48stundenwoche cendlich auch in ihren
Unternehmungen innegehalten werde.

Die Mechrzahl der Industrien, die alljihrlich aus
ciner neuen Bewilligung zur Verlingerung der Arbeits-
zeit ihren Vorteil ziehen, beruft sich auf ihren Saison-
charakter. Artikel 41 ist aber in diesem Falle gar nicht
anwendbar, sondern die Artikel 48 und 49, wie wir das
bereits ausgefiihrt haben. Das geht aus den Verhand-
lungen in den eidg. Réten und aus dem Gesetzestext
selbst zur Geniige hervor.

Wenn der Artikel 41 sich auch auf die Saisonar-
beit hétte erstrecken sollen, wire das im Gesetz beson-
ders zum Ausdruck gebracht worden. Das ist aber nicht
der Fall. Diese Moglichkeit wurde von den eidg. Riten
im Gegenteil aus freien Stiicken und kategoriseh aus-
geschlossen. Der Vorschlag, die Arbeitsdauer auf eine
lingere Zeitperiode zu verteilen, wurde aus Gewerbe-
kreisen gemacht. Der Berichterstatter der stinderiit-
lichen Kommission, der sich namens der Kommission
dusserte, erklirte an der Sitzung des Sténderates vom
25. Juni 1919 folgendes:

«Angeregt wurde namentlich aus Gewerbekrei-
sen die Verteilung der Arbeitszeit auf ldngere DPe-
rioden. Namentlich ging die Anregung aus von den
Industrien, deren Tétigkeit in einer bestimmten, Jah-
reszeit auszuiiben ist. Man denke an das Maurerge-
werbe. Es ist aber wegen der Schwierigkeit der Kon-
trolle, und da es sich um ein Gesetz handelt, das zum
Schutze des Arbeiters erlassen wird, davon Umgang
genommen worden, cine lingere Periode als die 48-
stundenwoche anzunchmen. Ich beantrage Ihnen, den
Artikel, wir er vorliegt und wie or aus der Beratung
des Nationalrates hervorgegangea ist, anzunehmen.»

Und weiter hinsichtlich des Artikels 41:

«Dieser Artikel enthilt verschiedens Bestimmun-
gen, einmal zum Schutze der Konkurrenzfahigkeit,
dann fiir die Uebergangszeit...»

Der Saisoncharakter war somit deutlich ausge-
schlossen und die Bestimmungen des Art. 41 sollten
sich nur beziehen auf Griinde der Konkurrenz und der
Uebergangszeit. Diese Interpretation wurde vom Stin-
derat einstimmig und diskussionslos gutgeheisgen.

Nicht anders verhielt es sich im Nationalrat, der
fiir die Behandlung dieser Frage die Prioritdt besass.
Herr Wild, der Referent der nationalrétlichen Kom-
mission, dusserte sich wie folgt:

«Absatz 1 sieht vor, dass es einzelne Industrien
geben werde, welchen bei jetzt noch viel lingerer Ar-
beitszeit und bei der TFrage, ob sie die Konkurrenz
des Auslandes gut aushalten werden, wenn die Ar-
beitszeit so wesentlich reduziert wird, unter Umstin-
den gewisse Ausnahmen zugestanden werden. Es wird

vorgesehen, dass bis auf 52 Stunden gearbeitet wer-
den darf, um, unter Priifung aller Verh#ltnisse, ein
Ventil offen zu Jlassen.»
Der franzésische Referent der Kommission, Herr
Graber, dusserte sich im selben Sinne. Auch er nahm
Bezug auf die ausldndische Konkurrenz:

«Wir glauben nicht, dass eine Industrie durch
cine Verldngerung der Arbeitszeit wirksamer gegen
die durch cine ldngere Arbeitszeit begiinstigte aus-
landische Konkurrenz kimpfen konnte. Das wahr-
haft wirksame Mittel, durch das die Industrie iiber
die auslindische Konkurrenz trinmphieren kann, ist
nicht die Arbeitszeitverlingerung, sondern die Umge-
staltung und Verbesserung der Produktionsmethoden
durch die Entwicklung der technischen Einrichtun-
gen. Die Industrie wird aus diesem Vorgehen gros-
sern Vorteil ziehen als aus einer Verlingerung der
Arbeitszeit. Die Verlingerung der Arbeitszeit ist
vielmehr ein Ruhekissen, eine Art Zufluchtsort fiir
den Industriellen, angesichts dessen er unter Umstiin-
den vergisst, alle die Massnahmen zu ergreifen, um
durch Anwendung aller Hilfsmittel eine Steigerung
der Produktion in kiirzerer Zeit herbeizufiihren.»

Wir haben bereits oben durch Zitierung der Be-
schliisse des Stidnderates bewiesen, dass man sich auf
den Saisoncharakter fiir die Erteilung einer Bewilli-
gung zur Arbeitszeitverlingerung nur im Hinblick auf
die Artikel 48 und 49 berufen kann und dass nament-
lich die Verteilung der Arbeitsstunden auf eine lingere
Zeitperiode abgelehnt wurde.

Der Nationalrat hat sich in dieser Sache nicht min-
der klar gedussert. Herr Eisenhut hatte zar Diskussion
iiber Art. 41 den folgenden Antrag eingebracht, der als
drittes Alinea dem Art. 41 angegliedert werden sollte:
«Die Organizationen der Arbeitgeber und Arbeiter, dic
sich iiber einen grossen Teil des Lan:des erstrecken oder
die einen grossen Teil der in Frage stehenden Berufs-
angehorigen umfassen, kénnen im Falle einer ausge-
prigten Arbeitsanhdufung unter besondern Umstinden
cine allgemeine Verlingerung der Arbeitszeit bis zu 55
Stunden beschliessen. Diese Beschliisse bediirfen, im
Falle der Opposition von seiten der Beteiligten, der Zu-
stimmung des Bundesrates. Tm Falle der verlangerten
Arbeitszeit werden die Léhne entsprechend den Bestim-
mungen fiither Ueberzeitarbeit erhoht.» In der Diskus-
sion verteidigte Herr Eisenhut seinen Antrag, indem
er alle Argumente zugunsten des Schutzes der Saison-
industrien auseinandersetzte; er zog ihn dann zuriick,
indem er sich davon befriedigt erklirte, wenn alle seine
Wiinsche im Artikel 49 des Gesetzes eingeschlossen
seien. In diesem Sinne wurde vom Nationalrat be-
schlossen.

In derselben Sitzung gab Herr Bundesrat Schult-
hess in seiner Antwort an verschiedene Redner eine
genauere Interpretierung des Art. 41, indem er einzig
von «er ausldndischen Konkurrenz sprach. Nachdem
er erkldrt hatte, dass noch nicht feststehe, welche Lan-
der die Bewegung auf. Reduktion der Arbeitszeit in
demselben Masse mitmachen werden wie die Schweiz,
fligte er bei: «Der Artikel 41, lit. ¢, gibt dem Bundesrat
die Kompetenz, Industrien, die in ihrer Konkurrenz-
fahigkeit durch die in der Schweiz eingefiihrte Verkiir-
zung der Arbeitszeit bedroht sind, und zwar deshalb,
weil die fremde Konkurrenz eine lingere Arbeitszeit
hat, auch diesen schweizerischen Fabrikanten eine ver-
langerte Arbeitszeit zuzugestehen.»

Das waren die Grundsétze, die bei der Beratung des
Bundesgesetzes {iber die Arbeitszeit in den Fabriken
vom 27. Juni 1919 massgebend waren und wenn seit
seiner Inkraftsetzung am 1. Januar 1920 mehr als fiinf
Jahre vergangen sind, wédhrend derer man, versuchte,
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die gefassten Beschliisse riickgiingig zu machen, bleibt
dennoch unbestritten, dass das Sehweizervolk dureh die
Abstimmung vom 17. Februar 1924 klar und deutlich
seinem Willen Ausdruck gegeben hat, dass das Werk
der Gesetzgeber vom  Jahre 1919 rvespektiert werden
miisse. Die vorliegende Eingabe verfolgt dassclbe Ziel.

Zusammenfassend und abschliessend. stellen wir die
folgenden Begehren:

1. Alle Einzelgesuche um Bewilligung einer Verlin-
gerung der Arbeitszeit nach Art. 41 des Fabrikgesetzes
sind von der Abteilung fiir Industrie und Gewerbe
unter strikter Beobachtung des Sinnes der gesctzlichen
Bestimmungen einer griindlichen Prifung zu unter-
zichen.

2. Tir alle Gesuche ist eine einlissliche Begriin-
dung einzufordern, wie das die Fabrikinspektoren selbst
in ihrem Gutachten vom 31. Dezember 1904 bereits ver-
langten, als sie schriebhen:

Kommentare zum Fabrikgeseiz.

«Vor allem muss verlangt werden, dass jedes Aus-
nahmegesuch, auch wenn es sich nur um eine voriber-
ochende Ueberschreitung  der  Arvbeitszeit handelt, in
ausreichender Weise begriindet werde. So  sclbstver-
standlich dies erscheint, so ist ¢s doch nur allzu hiaufig
unterlassen worden, und die TFolge davon war eine un-
notige und oft unerquickliche Korrespondenz zwischen
Behorden und Gesuchstellern, vielleicht auch, wo dies
unterblieben ist, dic Erteilung von Uecherzeithewilligun-
gen ohne irgendwelehe Notwendigkeit und nur wegen
gescehiftlicher Konvenienz.» :

3. An Fabriken, die nicht cinmal in der Tage sind,
ihr ordentliches Personal wihrend 48 Stunden pro Wo-
che voll zu beschiftigen, werden keine Bewilligungen
aul Verlingerung der Arbeitszeit erteilt.

4. Zawischen «den Begehren auf Bewilligung von Ar-
beitszeitverlingerungen gestiitzt auf Art. 41 und auf
Grund der auslindischen Ronkurrenz und den Begeh-
ren gestiitzt auf Art. 49 und auf Grund des Saison-
charakters ist eine genaue Unterseheidung zu machen.
Die Abteilung fiivr Industrie und Gewerbe ist zu ver-
halten, die letztern an die kompetenten kantonalen Be-
horden zuriickzuweisen.

5. Die Artikel 136 und 137 der Verordnung vom
3. Oktober 1919 betreffend die Ausfihrung des Bundes-
gescetzes iiber die Arbeit in «den TFabriken, «ie durch
Bundesratsbeschluss vom 3. April 1922 aufgehoben wur-
den, sind im alten Wortlaut wieder in Kraft zu setzen.

6. Tiir die Kollektivgesuehe um Bewilligung von Ar-
heitszeitverlingerungen sind dieselben Grundsitze an-
zuwenden, wie sie oben fiir die Einzelbewilligungen dar-
gelegt wurden, Die Kollektivgesuche sind vom Depar-
tement und von den Fabrikinspekioren vom doppelten
Gesichtspunkt der internationalen’ Konkurrenz und des
Saisoncharakters der in Fraege stehenden Industrien aus
zu priifen und die von den Fabrikinspektoren der Fa-
brikkommission vorgelegten Gutachten haben {iber diese
beiden Hauptfragen Klarheit zu schaffen.

7. Die Ausfithrung des TFabrikgesetzes und «er vom
Bundesrat erlassenen Vorsehriften ist Sache der Kan-
tone (Art. 83 des Fabrikgesetzes); da aber deren Usber-
wachungstitigkeit, namentlich in bezug auf die Dauer
der Arbeitszeit vielfach zu wiinschen tibrig lésst, haltea
wir ddafiir, dass ein Meinungsaustausch zwischen den
kantonalen Ueberwachungsinstanzen, den Fabrikinspek-
teren und der eidg. Fabrikkommission zu einer einheit-
lichen und bessern Durchfithrung des Gesetzes beitra-
gen wiirde. Wir ersuchen das Volkswirtschaftzdeparte-
ment, die Initiative zur Einberufung einer solchen Kon-
ferenz zu ergreifen.

Indem wir Sie Litten, unsere Eingabe eiter wohlwel-
lenden Priifung zu unterzichen und ihr entsprechend
Folge zu geben, enthieten wir Thnen die Versicherung
unserer vollkommenen Hochachtung.

Fiir den Schweizerischen Gewerkschaftshund:
Der Sekretédr: Ch. Schiirch.

<2z

Die gewerkschaftliche Lage in ltalien.

Nach Annahme der neuen Gesetze betreffend dic
Kontrolle der Organisationen und die Regelung der Be-
ziehungen in den Arbeitsverhiiltnissen hat sich «die ge-
werkschaftliche Lage in Italien merklich verschlechtert.
Verschlechtert selbstverstindlich nur fir die nieht-
fascistischen Arbeiterorganisationen, die ihre Vergan-
genheit nicht verleugnen wollen und den fascistisechen
Neo-Syndikalismus ablehnen, der anmassend genug ist,
sich der gesamten Arbeiterschaft aufzudridngen, wobei
er, je nachdem, sowohl gesetzliche Mittel, wie auch
seinen Parteiapparat in Anspruch nimmt.

Das neue, nunmehr durch die Veroffentlichung der
dazu gehorenden  Durchfihrungsverordnung ergénzte
Gewerkschaftsgesetz verschafft den Organisationen des
Herrn Rossini eine gewaltige Vormachtstellung., Tat-
sache ist, dass keine Organisation, die nicht mit fascisti-
schem Oel gesalbt ist, die rechtliche Anerkennung er-
langen kann. Solche Vereinigungen hesitzen somit kei-
nerlei Oeffentlichkeitsrecht, und den von ihnen abge-
schlossenen Tarifvertriigen kommt keine offentlich-
rechtliche Wirkung zu. Das heisst mit andern Worten:
Die fascistischen Gewerkschaften allein wurden von
der Regierung mit dem Monopol der Interessenvertre-
tung der Arbeiterschaft betraut.

Immerhin  gesteht das Gewerkschaftsgesetz auch
den nichifascistischen Arbeiterorganisationen die Exi-
stenzberechtigung zu. Artikel 12 des crwihnten Geset-
zes schreibt ausdriicklich vor, dass die nicht gesetzlich
ancrkannten Arbeitgeber- und  Arbeitnehmerorganisa-
tionen sowie auch jene der Handwerker und freien Be-
rufe forthestehen konnen. All diese Organisationen sined
jedoch zur absoluten Untitigkeit verurteilt, da ihnen
jedwede Art der Wahrnchmung der gewerkschaftlichen,
wirtschaftlichen und sozialen Interessen ihrer Mitglic-
der untersagt ist. Zwar wird den Arvbeitern das Recht
der Mitgliedsehaft bei «len freien (nichtfascistischen)
Gewerkschaften gesetzlich gewihrleistet; sie kdnnen je-
doch verpflichtet werden, auch bei den faseistisehen
Organisationen Beitrige zu entrichten. Art. 5, Absatz 2,
bestimmt: die gesetzlich anerkannten Organisationen
haben das Recht, von sdmtlichen Arbeitgebern und Ar-
beitnchmern, gieichviel, ob sie als Mitglieder einge-
sehrieben sind oder nicht, einen jahrlichen Beitrag ein-
zuheben usw. usw.

Es ist nicht Aufgabe unserer Ausfithrungen, das
vorliegende Gesetz wissenschaftlich und juristisch zu be-
leuchten. Bemerkt sei nur, dass dasselbe, so himmel-
traurig es auch ist, dem gesetzlosen Zustand einer blos-
sen Willkiirherrsechaft immer noch vorgezogen werden
darf. Man erwartete, mit dem Inkrafttrelen des neuen
Gewerkschaftsgesetzes wiirden die Gewalttiatigkeiten,
welehen die nichtfaseistischen Vereinigungen und ganz
besonders die der Confederazione generale del lavoro
(Allgemeiner Gewerkschaftsbund) angeschlossenen Or-
ganisationen seit fiinf Jahren ausgesetzt waren, auf-
horen, wobei es sich eriibrigt, auf alle die in dem er-
wihnten Zeitraum begangenen Greusltaten néher ein-
zugehen. Sie wurden u. a. auch anlédsslich der verschie-
denen von «der Confederazione generale del lavoro an
die internationalen Arbeitskonferenzen in Genf gerich-



	Artikel 41 und Ueberzeitarbeit im Eidgenössischen Fabrikgesetz

